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zeitig die Genehmigung des Gemeindeausschusses
eingeholt wird, wenngleich getrachtet werden soll,
Nachtragsvoranschläge nur im äußersten und unauf¬
schiebbaren Falle einzubringen.

6. Der Voranschlag muß klar, übersichtlich und
eindeutig erstellt sein. In den Einnahmen- und Aus¬
gabenposten, deren Höhe veränderlich ist, darf sich

weder allzugroßer Optimismus noch übermäßige
Vorsicht bemerkbar machen.

7. Die Voranschläge für Betriebe und Anstalten ^semU--
der Gemeinde sind dem Hauptvoranschlage beizu- "-Ki-b-.

schließen. Weist der Voranschlag einen Ueberschuß
oder einen Abgang aus, so ist der veranschlagte
Ueberschuß im betreffenden Kapitel unter Einnahmen,
der Abgang unter Ausgaben einzustellen. Die Ver¬
fassung dieser Voranschläge erfolgt nach den gleichen
Grundsätzen wie beim Hauptvoranschlag.

8. Anstalten und Betriebe sind so zu führen und
zu veranschlagen, daß ihre Wirtschaft genau festgestellt
werden kann. In den Sondervoranschlägen dieser
Anstalten und Betriebe soll deshalb die Verzinsung
des von der Gemeinde aufgewendeten Anlage¬
kapitales und des von der Gemeinde beigestellten
Betriebskapitales eingestellt werden; weiters soll für
eine angemessene Abschreibung der Anlagewerte vor¬
gesorgt werden.

9. Leistungen oder Lieferungen solcher Betriebe
an die Gemeinde sind vollwertig und zwar so, als ob «»s-m-ini.-.

sie an Private erfolgen würden, zu verrechnen.
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